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3. Abschnitt Studien und Studierende 

Studien 

§ 8. (1) Privathochschulen sind berechtigt, an die Absolventinnen und Absolventen der an ihr 
durchgeführten Studien akademische Grade, auch in gleichlautender Bezeichnung mit den im UG, 
geregelten akademischen Graden, zu verleihen. Die den akademischen Graden des UG gleichlautenden 
akademischen Grade haben die rechtliche Wirkung der akademischen Grade gemäß UG. Bietet die 
Privathochschule gleichlautende akademische Grade wie an Universitäten gemäß UG an, so müssen diese 
Studien mit den entsprechenden Studien an öffentlichen Universitäten in Bezug auf das Ergebnis der 
Gesamtausbildung gleichwertig sein. 

(2) Privathochschulen können als akademische Ehrungen die Bezeichnungen „Ehrensenatorin“ oder 
„Ehrensenator“ und „Ehrenbürgerin“ oder „Ehrenbürger“ verleihen sowie die Erneuerung verliehener 
akademischer Grade vornehmen. Privatuniversitäten können zudem den akademischen Ehrengrad 
„Doktorin oder Doktor honoris causa“ („Dr. h.c.“) aufgrund besonderer wissenschaftlicher oder 
wissenschaftlich-künstlerischer Leistungen verleihen. Nähere Bestimmungen sind in der Satzung 
festzulegen. 

(3) Studien dürfen auch als gemeinsame Studienprogramme oder als gemeinsam eingerichtete 
Studien angeboten werden. Gemeinsame Studienprogramme (joint programmes) sind Studien, die auf 
Grund von Vereinbarungen zwischen zwei oder mehreren Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, 
Fachhochschulen, Privathochschulen, Privatuniversitäten oder ausländischen anerkannten postsekundären 
Bildungseinrichtungen durchgeführt und abgeschlossen werden. Ein gemeinsames Studienprogramm 
kann zu einem joint degree führen, wobei eine gemeinsame Urkunde über die Verleihung des 
gemeinsamen akademischen Grades auszustellen ist. Ein gemeinsames Studienprogramm kann zu einem 
double degree führen, wobei zwei Urkunden über die Verleihung der akademischen Grade auszustellen 
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sind. Ein gemeinsames Studienprogramm kann zu einem multiple degree führen, wobei mehrere 
Urkunden über die Verleihung der akademischen Grade auszustellen sind. Gemeinsam eingerichtete 
Studien sind Studien, die auf Grund von Vereinbarungen zwischen einer oder mehreren österreichischen 
Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Fachhochschulen, Privathochschulen oder Privatuniversitäten 
durchgeführt werden, wobei ein gleichlautendes Curriculum zu erlassen ist. Wenn die beteiligten 
Bildungseinrichtungen beschließen, ein gemeinsames Studienprogramm oder ein gemeinsam 
eingerichtetes Studium nicht mehr durchzuführen, ist von den beteiligten Bildungseinrichtungen Vorsorge 
zu treffen, dass Studierenden der Abschluss des Studiums innerhalb einer angemessenen Frist, die 
jedenfalls die Studiendauer zuzüglich von zwei Semestern zu umfassen hat, möglich ist. 

(4) Die Privathochschule kann absolvierte Prüfungen im Sinne des § 78 Abs. 1 Z 2 lit. b und c UG 
bis zu einem Höchstausmaß von 60 ECTS-Anrechnungspunkten sowie berufliche oder außerberufliche 
Kompetenzen bis zu einem Höchstausmaß von 60 ECTS-Anrechnungspunkten anerkennen. Diese 
Anerkennungen sind bis zu einem Höchstausmaß von insgesamt 90 ECTS-Anrechnungspunkten zulässig. 
Anerkennungen von anerkannten postsekundären Bildungseinrichtungen im Sinne des § 51 Abs. 2 Z 1 
UG sind unbegrenzt möglich. 

(5) Die Privathochschule kann berufliche oder außerberufliche Kompetenzen nach Durchführung 
einer Validierung der Lernergebnisse bis zu dem in Abs. 4 festgelegten Höchstausmaß anerkennen. In 
diesem Fall sind die Regelungen und Standards zum Verfahren zur Validierung der Lernergebnisse in der 
Satzung festzulegen. 

(6) Ist für Studien, deren zu erwerbende Qualifikationen Voraussetzung für den Zugang zu einem 
reglementierten Beruf sind, eine Zusammenarbeit mit einem außerhochschulischen Rechtsträger 
notwendig, sind Verträge insbesondere über die Festlegungen der Leistungen, die die beteiligten 
Einrichtungen zu erbringen haben, die Durchführung und die Finanzierung zu schließen. Diese Verträge 
sind ohne Personenbezug sowie ohne die Angabe von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen von der 
Privathochschule auf deren Webseite zu veröffentlichen. 
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